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AHV-RATGEBER

Beteiligt sich die IV noch an den
Kosten meiner Beinprothese?

il
UNSER AHV-FACHMANN

Dr. iur. Rudolf Tuor leitet seit

1977 eine kantonale AHV-Aus-

gleichskasse. Er ist mit Pro

Senectute in verschiedenen

Funktionen verbunden.

Ich bin 73-jährig und benötige

wegen Knieproblemen eine

Knieprothese. Die AHV-Zweig-
stelle hat mir gesagt, dass ich

Anspruch habe auf einen Bei-

trag der IV, wovon jedoch mein
Arzt nichts wusste. Was trifft
tatsächlich zu?

Primär gilt in der Invalidenver-

Sicherung (IV) der Grundsatz

«Eingliederung vor Rente». Im
Rahmen einer vom Bundesrat

aufgestellten Liste besteht denn

auch Anspruch auf Hilfsmittel

der IV, soweit diese der weiteren

Erwerbstätigkeit, der Tätigkeit
im gewohnten Aufgabenbereich

(etwa im Haushalt), der Schulung
und Ausbildung dienen oder für
die Fortbewegung, die Kontakt-

pflege mit der Umwelt und zur
Selbstsorge benötigt werden.

Dagegen steht bei der AHV
die Zahlung von Renten zur
Existenzsicherung der Versicher-

ten im Vordergrund. Angesichts
der mit der höheren Lebens-

erwartung verbundenen gesund-
heitlichen Einschränkungen wur-

de zwar bei der 9. AHV-Revision

die Grundlage für einen - be-

schränkten - Anspruch auf Hilfs-

mittel für Altersrentner geschah

fen. Der Bundesrat bezeichnet

in einer Liste die Hilfsmittel ab-

schliessend, die von der AHV ab-

gegeben oder an welche Kosten-

beitrage der AHV gewährt werden

können (Art. 43ter AHVG).

Die «Verordnung über die Ab-

gäbe von Hilfsmitteln durch die

AHV» sieht nur orthopädische
Schuhe, Hilfsmittel für den Kopf-

bereich, Rollstühle und Hilfs-

mittel für Sehbehinderte vor, nicht

aber Knieprothesen. Lediglich
Versicherte, die schon vor dem

AHV-Rentenalter von der IV Hilfs-

mittel oder einen Kostenbeitrag
erhalten haben, haben weiterhin

Anspruch auf diese Leistungen,

solange sie die Voraussetzungen

dafür erfüllen («Besitzstand»).

Nach der Rechtslage haben Sie

keinen Anspruch auf Beiträge an

die Knieprothese, da Sie das AHV-

Rentenalter erreicht haben. Die

Auskunft der AHV-Zweigstelle
dürfte irrtümlich erfolgt sein.

Berechnung der Altersrente
nach Bezug von IV-Renten
Ich bin invalid und beziehe seit
einiger Zeit Renten der IV und
der Pensionskasse des frühe-
ren Arbeitgebers, bei der ich

überobligatorisch versichert

war. Nun möchte ich mich

erkundigen, wie meine künf-
tigen Altersrenten berechnet
werden.

Ihre Frage ist für die AHV/1V
(staatliche Vorsorge) und für die

Pensionskasse (berufliche Vor-

sorge) differenziert zu beant-

Worten.

Ablösung von IV-RercZen durch

die Altersrenten der staatlichen

AHV

IV-Renten werden weitgehend

gleich berechnet wie Renten der

AHV. Bei der Ablösung von In-

validenrenten durch Renten der

AHV wird grundsätzlich «auf die

für die Berechnung der Invaliden-

rente massgebende Grundlage ab-

gestellt, falls dies für die Berech-

tigten vorteilhafter ist» (Art. 33bis

AHVG). Damit ist gewährleistet,
dass beim Wechsel von der IV zur
AHV grundsätzlich keine Reduk-

tion der individuellen Rente ent-

steht («Besitzstand»).

Was im Einzelfall «vorteil-

hafter» ist, ergibt sich aus einem

Vergleich der jeweiligen Renten,

wobei die auf der Grundlage der

bisherigen IV-Rente berechnete

Altersrente mit der Rente ver-

glichen wird, die sich aus den an-

rechenbaren AHV-Beiträgen und

Gutschriften ergibt.

Grosser GestaZtungsraum Zu der

beru/Ztc/ten Vorsorge

Im Gegensatz zur AHV und IV, bei

denen die Rechte und Pflichten

der Versicherten im Gesetz ab-

schliessend geregelt sind, enthält

das Bundesgesetz über die beruf-

liehe Vorsorge (BVG) nur Min-

destanforderungen, die zu ge-

währleisten sind (das so genann-
te «BVG-Minimum»),

Die meisten Pensionskassen

gewähren darüber hinaus so ge-

nannte «vor- oder überobligatori-

sehe» Leistungen, die im je-

weiligen Kassenreglement oder

Kassenstatut, das bei der Kassen-

Verwaltung oder beim Arbeit-

geber bezogen werden kann,
näher umschrieben sind.

Die berufliche Vorsorge wird

grundsätzlich durch Beiträge der

Versicherten und Arbeitgeber so-

wie Zinsen auf dem Deckungs-

kapital, aber ohne Beiträge der

öffentlichen Hand, finanziert. Die

Leistungen der Pensionskassen

werden denn auch nach Prinzi-

pien der Lebensversicherung be-

rechnet. Während die Leistungen
bei Invalidität als «Risikoleistun-

gen» ausgestaltet sind, werden

Altersleistungen grundsätzlich
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aufgrund des individuellen

Deckungskapitals berechnet, das

durch Altersgutschriften und Ver-

zinsung geäufnet wurde.

Aufgrund der Gestaltungs-
freiheit ist insbesondere zu un-
terscheiden zwischen:

«Beitragsprimat-Kassen», bei

denen sich die Renten grundsätz-
lieh aus dem Deckungskapital er-

geben (zum Beispiel 6,8 Prozent
des Alterskapitals), und

«Leistungsprimat-Kassen», de-

ren Leistungen sich nach dem

versicherten Verdienst richten

(zum Beispiel 60 Prozent des

letzten Lohnes).

Die unterschiedlichen Gestal-

tungsmöglichkeiten führen zu
unterschiedlichen Leistungen der

einzelnen Pensionskassen. Die

individuellen Ansprüche sind im

Leistungsausweis, den die Pen-

sionskassen ihren Versicherten

jährlich zustellen, näher um-
schrieben. Im Rahmen ihrer

Informationspflicht erstellen Pen-

sionskassen weitere Berechnun-

gen über künftige Renten.

Zusammenfassung

Aufgrund der gesetzlichen Rege-

lung dürfte Ihre künftige Alters-

rente der AHV mindestens der

bisherigen IV-Rente entsprechen.
Sollte sich allerdings aus Ihren

AHV-Beiträgen eine höhere Ren-

te ergeben, so wird Ihnen diese

für Sie vorteilhaftere Rente aus-

gerichtet.
Wie sich die Altersrente Ihrer

Pensionskasse berechnet, lässt

sich aufgrund Ihrer Angaben
nicht beantworten. Nähere Hin-
weise dazu finden Sie im per-
sönlichen Leistungsausweis, den

Sie bei Ihrer Pensionskasse ver-

langen können.

Verbindliche Auskünfte über
die konkrete Höhe der künftigen
Altersrenten sind der zuständi-

gen Ausgleichskasse beziehungs-
weise der betreffenden Pensions-

kasse vorbehalten, die über die

erforderlichen individuellen An-

gaben verfügen.
Es ist zu beachten, dass Angaben

über künftige Rentenansprüche
auf den aktuellen Regelungen be-

ruhen und nur unter Vorbehalt all-

fälligerÄnderungen aufgrund spä-

terer Anpassungen der rechtlichen

Grundlagen erfolgen.
Ich empfehle Ihnen, sich vor

allem für Ihre Altersrente der be-

ruflichen Vorsorge direkt an die

zuständige Pensionskasse zu
wenden.

Darf ich eine grössere Wohnung mieten?
Ich bin bald sechzig Jahre alt,
seit zehn Jahren geschieden
und habe erwachsene Kinder.
Im Hinblick auf Besuche mei-

ner Grosskinder möchte ich

in eine 3'/^-Zimmer-Wohnung
ziehen, weiss aber nicht, ob
dies geht, da ich heute eine
IV-Rente mit EL beziehe.

Ergäuzungsta'stungen

zur AHV//V (EL)

Die EL sind Bedarfsleistungen im
Rahmen der Sozialversicherun-

gen, die beansprucht werden

können, wenn die anrechenbaren

eigenen Mittel (Einkommen, Ver-

mögensteil) nach dem Abzug der

anerkannten Ausgaben den ge-
setzlichen Lebensbedarf (17640

Franken im Jahr für Allein-
stehende und 26 460 Franken im
Jahr für Ehepaare oder Personen

mit Kindern) nicht zu decken

vermögen.

Um den EL-Anspruch im Ein-

zelfall zu ermitteln, müssen die

anerkannten Ausgaben den an-

rechenbaren Einnahmen gegen-

übergestellt werden. Ein allfälli-

ger Ausgabenüberschuss kann

grundsätzlich mit periodischen
EL gedeckt werden.

Anrechnung non Mieftosten im
Rahmen der EL

Mietkosten sind ein wesentlicher

Ausgabenposten bei der EL-

Berechnung, wobei vom Brutto-

mietzins (Nettomiete plus Neben-

kosten) ausgegangen wird. Die

Anzahl Zimmer einer Wohnung

spielt keine Rolle. Als Mietkosten

können heute

für Alleinstehende bis 13200

Franken im Jahr,

für Ehepaare und Personen mit
Kindern bis 15000 Franken im
Jahr

voll als Ausgaben angerechnet
werden. Bei Personen, die in einer

eigenen Liegenschaft wohnen,

gilt der Eigenmietwert als Miet-
zins. Sind die Mietkosten im Ein-

zelfall höher, werden bei der

EL-Berechnung die erwähnten

Höchstbeträge angerechnet.

Zusammenfassung
Zur Deckung des Lebensbedarfs

stehen Ihnen heute eine IV-Rente

von 1651 Franken sowie EL von
966 Franken im Monat zur Ver-

fügung. Den Mietzins, der bei

Ihrer EL angerechnet wurde,
können Sie dem Berechnungs-
blatt entnehmen, das Sie mit der

EL-Verfiigung erhalten haben

dürften. Wenn Sie neben der IV-

Rente und den EL keine weiteren

Einnahmen haben, dürfte Ihr
Mietzins heute tiefer sein als

13200 Franken im Jahr, bezie-

hungsweise 1100 Franken im Mo-

nat, sodass aus finanziellen Grün-

den ein Wechsel in eine grössere

Wohnung möglich wäre.

Wenn Sie eine neue Wohnung
mit einem Bruttomietzins von
maximal 13200 Franken im Jahr,

beziehungsweise 1100 Franken

im Monat, finden, können die

Mietkosten über die EL voll ab-

gedeckt werden.

Voraussetzung dafür ist jedoch,
dass Sie einen allfälligen Woh-

nungswechsel der EL-Stelle mel-

den und ihn mit dem gültigen

Mietvertrag belegen.

INSERAT

Potenzprobleme?
Viagra, Cialis und Levitra helfen nicht?
Wir haben die Lösung:

Millionen von Männern leiden unter Impotenz.
Jetzt gibt es eine Potenzhilfe, die sofort und
100% wirkt. Kostenübernahme durch jede
Krankenkasse. Schweizer Qualitätsprodukt.

Keine Nebenwirkungen, kostenlose Probe,
100%ige Wirkung mit Rückgabegarantie,
Langzeittherapie zur kompletten Wieder-
herstellung der Potenz.

Kostenlose und diskrete Information bei:

LABORA AG, Europastrasse 21, 8152 Glattbrugg
Tel. 044 809 88 77, Fax 044 809 88 70, E-Mail: labora.aa@bluewin.ch
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